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20. Gesetz: Kanalanlagen und Einmündungsgebührcn; 7\nderung. 

ll!O. 

Gesetz vom 28. Feber 1977, mit dem das Ge· 
setz über Kanalanlagen und Einmündungsge· 

bühren geändert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gesetz vom 21. Oktober 1955, LGBI. für 
Wien Nr. 22/1955, über Kanalanlagen und Ein
mündungsgebühren, in der Fassung der Gesetze 
vom 22. Dezember 1966, LGBL für Wien Nr. 13/ 
1967, vom 19. Dezember 1969, LGBI. für Wien 
Nr. 2/1970 und vom 26. Jänner 1973, LGB!. für 
Wien Nr. 10/1973, wird wie folgt geändert: 

L Der Abs. 3 des§ 2 hat zu lauten: 

„(3) Auf Antrag hat die Behörde eine Aus
nahme von der Verpflichtung zur Ableitung von 
ltegenwässern nach Abs. 1 zu bewilligen; wenn 
hiedurch öffentlidie Interessen. insbesondere 
solche der Gesundheit und der körperlichen 
Sicherheit von Personen, nicht geschädigt werden. 
Einern Antrag auf Ausnahme von der Verpflich
tung zur Ableitung von Schmutzwässer.n nach 
Abs. 1 ist stattzugeben, wenn die Ausnahme im 
Interesse eines ordnungsgen1äßen Kanalbetriebes 
zwet·kmäßig erscheint oder dje Verwendung der 
Schmutzwässer für Düngezwecke erfolg,en soll 
und über-wieg-end öffentliche Interessen, insbeson* 
dere solche der Gesundheit oder körperlid>en 
Sicherheit von Personen, nicht entgegenstehen. 
Die Ausnahme ist zu vliderrufen) wenn Voraus
setzungen für ihren Ausspruch fortgefallen sind. 
l)ie Ableitung aller Sdln1utz- und Regenwässer 
von den anliegenden Grundstücken auf Ver
kehrsflächen ist audi bei Aussprudi einer Aus
nahme verboten." 

2. Die Abs. 2 bis 7 des § 3 haben zu lauten: 

„(2) Abwässer aller Art, die an der Binmün
dungsstelle des Hauskanales wärmer als 30° C 
sind, dürfen in den Straßenkanal nicht eingeleitet 
\Verden. 

(3) In den Straßenkanal dürfen weiters, unbe
schadet der Bestimmung des Abs. 4, feste oder 
flüss!ge Stoffe nicht eingeleitet werden, die mit 
Rücksicht auf ihre Beschaffenheit, Menge oder 
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Konzentration den Bestand, den Betrieb oder die 
Kontrolle des Straßenkanales oder einer zum 
Kanalsystem gehörenden Anlage gefährden oder 
beeinträchtigen können, Zu diesen Stoffen zäh~ 
len insbesondere: 

a) Abiiille oder Müll aller Art, auch in zer· 
kleinertem Zustand, wie Sand, Schutt, 
Asche, Küchenabfälle, Kehricht, Textilien, 
Kuriststoffe, grobes Papier, Dung, Glas und 
Blech; 

b) feuer· oder zündschlaggefährliche Stoffe, 
säure-, fett- oder ölhältige Stoffe, Gifte> 
gifthältige oder radio<tktive Stoffe oder Ge
genstände, die radioakt.ive Stoffe enthalten 
oder an deren Oberfläche sich solche Stoffe 
befinden~ ferner sonst schädliche Stoffe und 
Stoffe, die sdiädliche oder widerliche Aus· 
dünstungen verbreiten, wie Benz-in, Benzol, 
Nitroverbindungen, Chlorlösungen> haloge
nierte Kohlenwasserstoffe, Zyanide, Arsen
verbindungen, Karbid, öle; Phenole, Anti
biotika und Jauche. 

( 4) Durch Verordnung der Landesregierung 
kann die hödtstzulässige Konzentration oder die 
zulässige Beschaffenheit der in Abs. 3 genannten 
Stoffe festgelegt werden. Aus öffentlichen Rück
sichten kann allgemein durd1 Verordnung der 
Landesregierung oder i1n Einzelfall durch Bescheid 
die Einleitung von in Abs. 3 genannten Stoffen 
überhaupt, auch in neutralisiertem oder ver
dünntem Zustand, ausgeschlossen werden. 

(5) Den Eigentümern der angesdilossenen 
liauskanäle ist der Einbau geeigneter Überprü
fungs- und 11eßeinrichtungen auf -ihre Kosten 
aufzutragen, soferne Abwässer unzulässig einge
leitet worden slnd oder unzulässig eingeleitet wer
den. Den Vertretern der Behörde ist zur Ermög
lichung der Kontrolle der Überprüfungs· und 
Meßeinrichtungen sowie zur Überwachung der 
genauen Einhaltung der den Eigentümern der 
Hauskanäle gesetzlid1 obiieg.enden Verpflichtun
gen der Zutritt zu allen Teilen der Kanalanlage 
zu jeder Tageszeit, bei festge5tellter außerge
wöhnlicher Verunreinigung oder Beeinträchtigung 
des Straßenkanals audt zur Nachtzeit zu ge"•äh
ren; hiebci ist auf die in anderen Gesetzen ent~ 
haltenen Vorschriften und Verbote -Bedacht zu 
nehmen. Der Elgentün1er des Hauskanals, alle 
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